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7. Nachtragssatzung vom 26.03.2010 
zur Beitrags- und Gebührensatzung vom 23.12.1994 

zur Entwässerungssatzung der  
Gemeinde Weilerswist vom 17.01.1974 

60.2 

 
 
Aufgrund des § 7 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 lit. f sowie der §§ 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV NRW S. 950), der §§ 1, 2, 4, 6 
bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 
21.10.1969 (GV NRW, S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV NRW S. 394), 
des § 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert durch Artikel II des 
Gesetzes vom 08.12.2009 (GV NRW S. 764, 793) und des § 14 der Entwässerungssatzung der 
Gemeinde Weilerswist vom 17.01.1974, zuletzt geändert durch Satzung vom 07.12.2004 hat der 
Rat der Gemeinde Weilerswist in seiner Sitzung am 25.03.2010 folgende 7. Nachtragssatzung 
beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung vom 23.12.1994 zur Entwässerungssatzung vom 17.01.1974, 
zuletzt geändert durch die 6. Nachtragssatzung vom 19.08.2008 wird wie folgt geändert: 
 
(1) § 13 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

 
Ersatzpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Kostenersatzbescheides Eigentümer 
des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle 
des Eigentümers der Erbbauberichtigte. Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.1995 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
    verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Weilerswist, den 26.03.2010 
Gemeinde Weilerswist 

 
 

Peter Schlösser 
Der Bürgermeister 
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Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das W ählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Landtags wahl am 09.05.2010 
 
I.  Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Stimmbezirke der Gemeinde Weilerswist   

wird in der Zeit vom 19.04.2010 bis 23.04.2010 während der allgemeinen Öffnungszeiten im 
Wahlbüro Gemeinde Weilerswist, Bonner Straße 29, 53919 Weilerswist, Zimmer 210 für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 des 
Meldegesetzes NRW eingetragen ist.  
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.  

 
II. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein  
    hat. 
 
III. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der  

Einsichtsfrist, spätestens am 23.04.2010 bis 12.30 Uhr, bei der Gemeinde Weilerswist, 
Wahlamt, Bonner Straße 29, 53919 Weilerswist, Zimmer 210 Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
18.04.2010 eine Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
IV. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im seinem Wahlkreis durch Stimmabgabe  
      in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
V.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
     1.     jeder in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 
     2.     ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
             a)   wenn er nachweist, dass er aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund die  
                   Einspruchsfrist versäumt hat, 
             b)   wenn er aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund nicht in das  
                   Wählerverzeichnis aufgenommen worden ist, 
             c)   wenn seine Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl sich erst nach der   
                   Einspruchsfrist entstanden ist oder sich herausstellt. 
 
VI. Wahlscheine können von eingetragenen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der  

Wahl, 07.05.2010, 18.00 Uhr, beim Bürgermeister, Wahlamt mündlich oder schriftlich beantragt 
werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Fernmündliche 
Anträge sind unzulässig und können deshalb nicht entgegengenommen werden. Ein 
behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, 
ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können unter den in Ziffer . 2. a) 
bis c) angegebenen Voraussetzungen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch am 
Wahltage bis 15.00 Uhr stellen. 
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VII. Dem Wahlschein werden folgende Unterlagen beigefügt: 
       -   einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
       -   einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
       -   einen amtlichen, mit der Anschrift des Bürgermeisters versehenen roten        
           Wahlbriefumschlag und 
       -   ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie dem Bürgermeister vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den 
besonderen amtlichen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf 
dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen 
Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den besonderen Wahlbriefumschlag und 
verschließt den Wahlbriefumschlag. 

 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an den Bürgermeister absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

 
Der Wahlbrief braucht bei Absendung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht frei 
gemacht zu werden. Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen Post AG als 
Standardbrief ohne besondere Versendungsform entgeltfrei befördert.  
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden 

 
Nähere Hinweise darüber, wie der Wähler die Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merkblatt für 
die Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu entnehmen. 

 
 

Weilerswist, den 30.03.2010 
Gemeinde Weilerswist 

 
 

Peter Schlösser 
Der Bürgermeister 

 
 

 
An die 
Mitglieder 
 
des Rechnungsprüfungsausschusses 
 
des Rates der Gemeinde Weilerswist; 
nachrichtlich den übrigen Ratsmitgliedern zur Kenntnis übersandt. 
 
 

Einladung 2/10 
 
 
Hiermit lade ich die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses des Rates der Gemeinde 
Weilerswist zu einer Sitzung ein, die am Donnerstag, dem 15.04.2010 um 15:00 Uhr  im 
Sitzungssaal des Rathauses der Gemeinde Weilerswist, Bonner Straße 29, 53919 Weilerswist 
stattfindet. 
 
 
 

T A G E S O R D N U N G 
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Nichtöffentliche Sitzung 
 
TOP 1. Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin 
 
TOP 2. Prüfung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 
TOP 3. Feststellung der Tagesordnung 
 
TOP 4. Prüfung der Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus delegierten Aufgaben; 
 hier: SGB XII -Sozialhilfe- 
 
TOP 5. Prüfung der Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus delegierten Aufgaben; 
 hier: Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertageseinrichtungen 
 
TOP 6. Prüfung der Jahresrechnung 2008; 
 hier: Sonderprüfungen 
 
TOP 7. Berichte und Mitteilungen  des Bürgermeisters 
 
TOP 8. Mitteilungen und Anfragen der Ausschussmitglieder 
 
 
 
 
 
 
Hans Jürgen Geller 
Ausschussvorsitzender 
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Das Amtsblatt der 
Gemeinde Weilerswist 

ist an folgenden Depotstellen erhältlich 

 
Ortschaft Weilerswist  Nußbaum, Paul   

-Ortsbürgermeister- 
 

Triftstr. 46 
53919 Weilerswist  
 

 Gemeindeverwaltung (Foyer)  Bonner Str. 29 
53919 Weilerswist 
 

 Kreissparkasse Euskirchen 
 
 

Kölner Str. 83 
53919 Weilerswist 
 

 VR-Bank Rhein-Erft eG 
 
 

Kölner Str. 88  
53919 Weilerswist 
 

 
 
Ortschaft Vernich Arnold Mauel   

-Ortsbürgermeister- 
 

Zülpicher Str. 50 
53919 Weilerswist 
 

 
Ortschaft Metternich Auslegekasten  

 
 

Meckenheimer Str. 64  
53919 Weilerswist  

 Kiosk 
 

Wasserburgstr. 
53919 Weilerswist 
 

 
 
Ortschaft Müggenhausen Erwin Jakobs   

-Ortsbürgermeister- 
 

Rheinbacher Str. 66  
53919 Weilerswist  
 

 Kasten am 
Kindergarten /"Alte Schule" 
 

Heimerzheimer Str. 12  
53919 Weilerswist 

 
 
Ortschaft Lommersum  Heinrich Oberrem  

-Ortsbürgermeister- 
 

Wichtericher Weg 2 
53919 Weilerswist  
 

 Kreissparkasse Euskirchen 
 
 

Auf dem Driesch 
53919 Weilerswist 
 

 
 
Ortschaft Derkum-Hausweiler Bäckereiverkaufswagen  Euskirchener Str. / 

Straßfelder Str. 
53919 Weilerswist 
 

 
Zusätzlich erfolgt eine Veröffentlichung im Interne t unter http://www.weilerswist.de/  
 
 


